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(54) Integriertes Erfassungsgerät für Strassenbenutzungsgebühren

(57) Die Erfindung betrifft ein elektronisches Erfas-
sungsgerät (10) für Straßenbenutzungsgebühren mit ei-
nem Positionsbestimmungsmodul (12) zur Bestimmung
von Positionsdaten eines Fahrzeuges, einer mit dem
Positionsbestimmungsmodul (12) verbundenen Re-
cheneinheit (14) zur Erkennung des Befahrens einer
mautpflichtigen Straße anhand der Positionsdaten und
Daten über mautpflichtige Straßen sowie einem mit der
Recheneinheit (14) verbundenen Übertragungsmodul
(16) zur drahtlosen Übertragung von Daten an einen ex-

ternen Empfänger. Erfindungsgemäß ist vorgesehen,
dass das Erfassungsgerät eine Schnittstelle zur Kopp-
lung des Erfassungsgerätes (10) mit einer für die Erfas-
sung der Straßenbenutzungsgebühren nicht benötigten
weiteren Fahrzeugkomponente, insbesondere einem
digitalen Tachographen (11) aufweist und über die
Schnittstelle Daten des Erfassungsgerätes (10) von/zu
einer Ein- und/oder Ausgabeeinheit (Bedienelemente
24, Display 25) des Tachographen (11) übertragen wer-
den.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein elektronisches Erfas-
sungsgerät für Straßenbenutzungsgebühren mit einem
Positionsbestimmungsmodul zur Bestimmung von Po-
sitionsdaten eines Fahrzeuges, einer mit dem Positi-
onsbestimmungsmodul verbundenen Recheneinheit
zur Erkennung des Befahrens einer mautpflichtigen
Straße anhand der Positionsdaten und Daten über
mautpflichtige Straßen sowie einem mit der Rechenein-
heit verbundenen Übertragungsmodul zur drahtlosen
Übertragung von Daten an einen externen Empfänger.
Ein derartiges Erfassungsgerät ist aus der EP 1 328 041
A1 bekannt.
[0002] Zur Berechnung von Straßenbenutzungsge-
bühren (Maut) werden Kraftfahrzeuge mit einem ent-
sprechenden Erfassungsgerät ausgestattet, das auch
als "On-Board Unit" oder kurz "OBU" bezeichnet wird.
Der Berechnung von Straßenbenutzungsgebühren liegt
dabei eine Fahrstreckenidentifikation zugrunde, die auf
Satellitennavigationssignale gestützt ist. In dem Erfas-
sungsgerät ist hierzu beispielsweise ein GPS-Empfän-
ger angeordnet, der im Sekundentakt die aktuelle Posi-
tion des Kraftfahrzeuges ermittelt und die Positionsda-
ten mit dem im Erfassungsgerät abgespeicherten ge-
bührenpflichtigen Straßenabschnitten vergleicht. Wird
dabei ermittelt, dass sich das Fahrzeug auf einer gebüh-
renpflichtigen Straße befindet, so werden die entspre-
chenden Gebühren berechnet. Hierzu greift das Erfas-
sungsgerät auf Benutzer- oder Fahrzeugdaten zurück,
die auf einer Chipkarte abgespeichert sind. Das Erfas-
sungsgerät enthält ferner ein Übertragungsmodul, mit
dem Daten aus dem Fahrzeug an einen externen Emp-
fänger übertragen werden.
[0003] Das Erfassungsgerät ist als eigenständige
Einheit ausgebildet und entweder auf ein Armaturen-
brett des Kraftfahrzeuges oder in einem Einbauschacht
montiert. Ein Erfassungsgerät für Straßenbenutzungs-
gebühren wird von der Siemens VDO Automotive AG
unter der Bezeichnung "OBU 1372" vertrieben.
[0004] Im Bereich des Armaturenbrettes ist sowohl
bei Personenkraftwagen als auch bei Lastkraftwagen
wenig Platz für die Anbringung verschiedener Geräte
und Anzeigen vorhanden. Diese Fahrzeuge weisen
meist genormte Einbauschächte auf, die häufig jedoch
bereits durch andere Geräte wie ein Autoradio, ein
Funkgerät, ein Navigationsgerät, einen Fahrtschreiber
oder dergleichen belegt sind.
[0005] Aus der DE 43 32 883 A1 ist es bekannt, eine
Einrichtung zur elektronischen Abrechnung von Nut-
zungsgebühren von gebührenpflichtigen Wegstrecken
mit einem Fahrtschreiber zu koppeln. Die Abrechnung
der Nutzungsgebühren wird hierbei jedoch nur intern im
Fahrzeug aufgezeichnet. Ein Übertragungsmodul zur
drahtlosen Übertragung der Daten an einen externen
Empfänger ist nicht vorgesehen.
[0006] In der nicht vorveröffentlichten Deutschen Pa-
tentanmeldung DE 103 45 071.8 der Patentanmelderin

wird ein Erfassungsgerät beschrieben, das über eine
Schnittstelle mit einem Tachographen, insbesondere ei-
nem digitalen Tachographen verbunden ist. Hierdurch
kann ein Übertragungsmodul zur drahtlosen Übertra-
gung von Daten an einen externen Empfänger sowohl
von dem Erfassungsgerät als auch von dem Tachogra-
phen genutzt werden.
[0007] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Erfassungs-
gerät für Straßenbenutzungsgebühren derart weiterzu-
entwickeln, dass der in einem Armaturenbrett oder einer
Mittelkonsole eines Fahrzeuges benötigte Einbauraum
verringert wird.
[0008] Die Aufgabe wird bei einem gattungsgemäßen
Erfassungsgerät für Straßenbenutzungsgebühren da-
durch gelöst, dass das Erfassungsgerät eine Schnitt-
stelle zur Kopplung des Erfassungsgerätes mit einer für
die Straßenbenutzungsgebühr nicht benötigten weite-
ren Fahrzeugkomponente aufweist und über die
Schnittstelle Daten des Erfassungsgerätes von/zu einer
Einund/oder Ausgabeeinheit der weiteren Fahrzeug-
komponente übertragen werden. Eine Ein- und/oder
Ausgabeeinheit einer weiteren Fahrzeugkomponente
wird somit von dem Erfassungsgerät für Straßenbenut-
zungsgebühren mitbenutzt, so dass dieses keine eige-
ne Ein- und/oder Ausgabeeinheit aufweisen muss. Hier-
durch wird zum einen das Einbauvolumen des Erfas-
sungsgerätes reduziert, zum anderen muss das Erfas-
sungsgerät nicht notwendigerweise im Sichtbereich ei-
nes Fahrers im Armaturenbrett oder in der Mittelkonsole
angeordnet werden. Damit verbunden ist auch eine Ver-
ringerung der Herstellkosten für das Erfassungsgerät,
da eine eigene Ein- und Ausgabeeinheit nicht erforder-
lich ist. Weiterhin greift das Erfassungsgerät nicht not-
wendigerweise in das herstellerspezifische Fahrzeug-
design ein, da es an verdeckter Stelle im Fahrzeug mon-
tiert werden kann.
[0009] In einer Ausführungsform ist die Fahrzeug-
komponente ein Tachograph, insbesondere ein digitaler
Tachograph. Tachographen sind in vielen Ländern für
Lastkraftwagen gesetzlich vorgeschrieben. Neben ana-
logen Systemen kommen zunehmend digitale Systeme
zum Einsatz. Digitale Tachographen sind innerhalb der
EU voraussichtlich ab der zweiten Jahreshälfte 2004 für
Neufahrzeuge vorgeschrieben. Diese digitalen Tacho-
graphen müssen im LKW im Bereich des Armaturen-
brettes verbaut werden und weisen eine Eingabe- und
eine Ausgabeeinheit auf. Ein digitaler Tachograph wird
beispielsweise von der Siemens VDO Automotive AG
unter der Bezeichnung "DTCO 1381" angeboten. Erfin-
dungsgemäß ist in dieser Ausführungsform somit das
Erfassungsgerät für Straßenbenutzungsgebühren über
eine Schnittstelle mit dem Tachographen verbunden, so
dass die Ein- und Ausgabeeinheit des Tachographen für
das Erfassungsgerät mitgenutzt werden können. Somit
ist es ausreichend, wenn der Tachograph im Bereich
des Armaturenbrettes oder der Mittelkonsole im Sicht-
und Bedienbereich des Fahrzeugführers angeordnet
ist, während das Erfassungsgerät prinzipiell verdeckt
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außerhalb des Sichtbereiches des Fahrzeugführers an-
geordnet sein kann.
[0010] In einer besonderen Ausführungsform ist das
Erfassungsgerät als Modul in die weitere Fahrzeugkom-
ponente integriert. Bei einem Tachographen kann somit
vorgesehen werden, dass ein Erfassungsmodul für die
Straßenbenutzungsgebühren direkt in den Tachogra-
phen eingeschoben und damit mit diesem elektrisch
verbunden wird. Das kombinierte Gerät aus Tachograph
und Erfassungsgerät kann dann in üblicher Weise in ei-
nem 1-DIN-Schacht des Fahrzeuges angeordnet wer-
den. Bei einer derartigen Integration wird das Maut-Er-
fassungsgerät somit vollständig in das Gehäuse des Ta-
chographen verbaut.
[0011] In einer noch höheren Integrationsstufe kann
vorgesehen sein, dass das Erfassungsgerät und die
weitere Fahrzeugkomponente eine gemeinsame Re-
cheneinheit aufweisen. Eine solche hochintegrierte
Ausführungsform kann insbesondere dann sinnvoll
sein, wenn sowohl ein Tachograph als auch die Benut-
zung eines Maut-Erfassungsgerätes gesetzlich vorge-
schrieben sind.
[0012] In einer weiteren Ausführungsform ist die Ein-
gabeeinheit des Erfassungsgerätes ein mit Eingabeta-
sten versehenes Lenkrad und die Ausgabeeinheit ein in
einem Armaturenbrett angeordnetes Kombiinstrument.
Auch bei dieser Ausführungsform werden eine im Fahr-
zeug bereits vorhandene Eingabeeinheit und Ausgabe-
einheit von dem Erfassungsgerät mitbenutzt. Die Ein-
gabetasten des Lenkrades können beispielsweise für
die Verwendung im Zusammenhang mit weiteren Kraft-
fahrzeugkomponenten, wie insbesondere einem Auto-
radio oder einem Navigationssystem vorgesehen sein.
Ein Kombiinstrument ist im Fahrzeug ohnehin zur An-
zeige diverser Daten, wie beispielsweise Geschwindig-
keit, Drehzahl und Kilometerstand sowie diverser Warn-
hinweise vorhanden.
[0013] Die Verbindung des Erfassungsgerätes mit der
weiteren Fahrzeugkomponente kann drahtgebunden
über ein im Fahrzeug vorhandenes Bus-System erfol-
gen, beispielsweise einen CAN-Bus oder einen Most-
Bus.
[0014] In einer alternativen Ausgestaltung ist die
Schnittstelle als drahtlose Schnittstelle ausgebildet, wo-
durch das Erfassungsgerät auch nachträglich an nahe-
zu jeder beliebigen Stelle im Fahrzeug eingebaut wer-
den kann. Bei der drahtlosen Schnittstelle kann es sich
neben einer Infrarotschnittstelle insbesondere um eine
Funkschnittstelle beispielsweise um eine so genannte
Bluetooth-Schnittstelle handeln.
[0015] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Ausführungsbeispielen und der Zeichnung näher erläu-
tert. Es zeigen:

Figur 1 ein erstes Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Erfassungsgerätes,

Figur 2 ein zweites Ausführungsbeispiel eines erfin-

dungsgemäßen Erfassungsgerätes,

Figur 3 ein drittes Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Erfassungsgerätes,

Figur 4 ein viertes Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Erfassungsgerätes.

[0016] Figur 1 zeigt ein Blockschaltbild eines Erfas-
sungsgerätes 10 für Straßenbenutzungsgebühren, das
mit einem digitalen Tachographen 11 verbunden ist. Das
Erfassungsgerät 10 beinhaltet ein Positionsbestim-
mungsmodul 12. Das Positionsbestimmungsmodul 12
ist an sich bekannt und beinhaltet insbesondere einen
GPS-Empfänger zum Empfang von Satellitennavigati-
onssignalen. Weiterhin enthält das Erfassungsgerät ein
Speicherelement 13, auf dem Daten über mautpflichtige
Straßen abgespeichert sind. Die Positionsdaten und die
Daten über mautpflichtige Straßen werden von einer
Recheneinheit 14 miteinander verglichen, um festzu-
stellen, ob sich das Fahrzeug auf einer mautpflichtigen
Straße befindet. Mit der Recheneinheit 14 ist ein Mobil-
funkmodul 16 verbunden, über das Daten an einen ex-
ternen Empfänger übertragen werden können. Bei dem
Mobilfunkmodul 16 kann es sich insbesondere um ein
Mobilfunkmodul nach dem GSM-, GPRS- oder
UMTS-Standard handeln. Das Erfassungsgerät 10 ist
ferner über eine Schnittstelle 17 mit dem digitalen Ta-
chographen 11 verbunden, der ebenfalls eine entspre-
chende Schnittstelle 18 aufweist. Der digitale Tacho-
graph 11 weist weiterhin eine Ausgabeeinheit 15 und
eine Eingabeeinheit 19 auf, die zur Ausgabe bzw. Ein-
gabe von Daten des Erfassungsgerätes 10 erfindungs-
gemäß mitbenutzt werden.
[0017] Figur 2 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel
eines Erfassungsgerätes 20 für Straßenbenutzungsge-
bühren. Das Erfassungsgerät 20 weist wie das entspre-
chende Erfassungsgerät des ersten Ausführungsbei-
spiels ein Positionsbestimmungsmodul 12, ein Spei-
cherelement 13, eine Recheneinheit 14 und ein Mobil-
funkmodul 16 auf. Das Erfassungsgerät 20 weist wei-
terhin ein Kurzstreckenkommunikationsmodul 21 auf,
bei dem es sich insbesondere um ein Kurzstreckenfunk-
modul, beispielsweise ein Bluetooth-Modul handelt. Mit-
tels des Kurzstreckenkommunikationsmoduls 21 kön-
nen ebenfalls Daten von dem Erfassungsgerät 20 an ei-
nen externen Empfänger, insbesondere Kontrollgeräte
am Straßenrand oder über der Straße, ausgesandt wer-
den. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel dient das
Kurzstreckenkommunikationsmodul 21 insbesondere
zur Verbindung des Erfassungsgerätes 20 mit einem di-
gitalen Tachographen 11, der ebenfalls ein entspre-
chendes Kurzstreckenkommunikationsmodul 22 sowie
eine Eingabeeinheit 19 und eine Ausgabeeinheit 15 auf-
weist. Über die Kurzstreckenkommunikationsmodule
21, 22 wird auf einfache Weise eine Verbindung zwi-
schen dem digitalen Tachographen 11 und dem Erfas-
sungsgerät 20 hergestellt, wobei insbesondere Daten
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an die Ausgabeeinheit 15 übertragen werden oder Ein-
gabesignale von der Eingabeeinheit 19 an das Erfas-
sungsgerät 20 gesendet werden. Sind die Kurzstrek-
kenkommunikationsmodule als Bluetooth-Schnittstel-
len ausgelegt, so wird durch gegenseitige automatische
Erkennung der Installationsaufwand deutlich verringert.
[0018] Figur 3 zeigt das Erfassungsgerät 10 und den
Tachographen 11 in einer Ausführung zum Einbau in ei-
nen 1-DIN-Radioschacht. Das Erfassungsgerät 10 ist
als Modul ausgebildet, das in den Tachographen 11 in-
tegriert wird. Das Modul 10 wird hierbei in eine entspre-
chende Ausnehmung im Gehäuse des Tachographen
11 eingeführt, wobei gleichzeitig die elektrische Verbin-
dung über eine entsprechende Schnittstelle realisiert
wird. Der Tachograph 11 weist eine Frontblende 23 auf,
die mehrere die Eingabeeinheit 19 bildende Bedienele-
mente 24 sowie ein die Ausgabeeinheit 15 bildendes
Display 25 aufweist. Die Bedienelemente 24 und das
Display 25 werden sowohl von dem eigentlichen Tacho-
graphen 11 als auch von dem Erfassungsgerät 10 ge-
nutzt. Bei dieser Ausführungsform wird somit im Fahr-
zeug anstelle von zwei 1-DIN-Schächten für das Erfas-
sungsgerät und den Tachographen nur ein einziger
1-DIN-Schacht belegt.
[0019] Figur 4 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel.
Das Erfassungsgerät 10 ist über einen CAN-Bus 26 mit
Bedientasten 31 eines Lenkrades 27 und einem Kom-
biinstrument 28 verbunden. Die Bedienelemente 31 des
Lenkrades 27 werden beispielsweise für die Bedienung
eines Radio- oder Navigationssystems genutzt und er-
findungsgemäß nunmehr weiterhin für die Bedienung
des Erfassungsgerätes 10. Das Kombiinstrument 28
weist einen zentralen Bereich 29 auf, der in Figur 4a ver-
größert dargestellt ist. Im Anzeigeteilbereich 30 werden
mautrelevante Daten angezeigt. Bei dieser Ausgestal-
tung werden die im Fahrzeug vorhandenen Bedienele-
mente, die für die Bedienung einer weiteren Fahrzeug-
komponente vorgesehen sind, ebenso zur Bedienung
des Erfassungsgerätes 10 mitbenutzt, wie das ohnehin
vorhandene Kombiinstrument 28 zur Anzeige von Da-
ten des Erfassungsgerätes 10 genutzt wird. Das Erfas-
sungsgerät 10 kann somit an beliebiger Stelle im Fahr-
zeug platziert werden, insbesondere ist ein Einbau im
Armaturenbrett oder in der Mittelkonsole nicht zwingend
erforderlich.

Patentansprüche

1. Elektronisches Erfassungsgerät (10; 20) für Stra-
ßenbenutzungsgebühren mit einem Positionsbe-
stimmungsmodul (12) zur Bestimmung von Positi-
onsdaten eines Fahrzeuges, einer mit dem Positi-
onsbestimmungsmodul (12) verbundenen Rechen-
einheit (14) zur Erkennung des Befahrens einer
mautpflichtigen Straße anhand der Positionsdaten
und Daten über mautpflichtige Straßen sowie ei-
nem mit der Recheneinheit (14) verbundenen Über-

tragungsmodul (16) zur drahtlosen Übertragung
von Daten an einen externen Empfänger, dadurch
gekennzeichnet, dass das Erfassungsgerät (10;
20) eine Schnittstelle (17; 21) zur Kopplung des Er-
fassungsgerätes (10; 20) mit einer für die Straßen-
benutzungsgebühren nicht benötigten weiteren
Fahrzeugkomponente aufweist und über die
Schnittstelle (17; 21) Daten des Erfassungsgerätes
(10; 20) von/zu einer Einund/oder Ausgabeeinheit
(15, 19) der weiteren Fahrzeugkomponente über-
tragen werden.

2. Erfassungsgerät nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Fahrzeugkomponente ein
Tachograph (11) ist, insbesondere ein digitaler Ta-
chograph.

3. Erfassungsgerät nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Eingabeeinheit (19) ein
mit Eingabetasten (31) versehenes Lenkrad (27)
und die Ausgabeeinheit (19) ein in einem Armatu-
renbrett angeordnetes Kombiinstrument (28) ist.

4. Erfassungsgerät nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Erfassungsgerät (10; 20) als Modul in die weitere
Fahrzeugkomponente integriert ist.

5. Erfassungsgerät nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet , dass das
Erfassungsgerät (10; 20) und die weitere Fahrzeug-
komponente eine gemeinsame Recheneinheit auf-
weisen.

6. Erfassungsgerät nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet , dass die
Schnittstelle als drahtlose Schnittstelle (21) ausge-
bildet ist.

7. Erfassungsgerät nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet , dass es
sich bei der Schnittstelle um die Schnittstelle zu ei-
nem Fahrzeug-Datenbus (26) handelt.
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